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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

ZPO §11 A

ZPO §235 Abs1 A3

ZPO §477 Z5

Rechtssatz

Der Mangel einer Verständigung der beklagten Partei von der Stellung eines Eventualbegehrens (mehrere

Streitgenossen) ist dadurch behoben, daß das Urteil, welches auch das Eventualbegehren erledigt, ihr zugestellt wurde

(und sie dagegen kein Rechtsmittel ergreift).
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